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Merkblatt
)

zur Umzugskostenvergütung nach dem Landesumzugskostengesetz
1. Voraussetzung für den Anspruch auf Umzugskostenvergütung ist die vorherige schriftliche Zusage des Erzbischöflichen Ordinariats. Sie wird gleichzeitig mit der den Umzug veranlassenden Maßnahme (z. B. Versetzung) erteilt.

2. Die Umzugskostenvergütung wird nach Beendigung des Umzuges gewährt. Sie ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr beim Erzbischöflichen Ordinariat schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung des Umzuges.
Wenn Sie vor Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Umzuges aus einem von Ihnen zu vertretenden Grund aus dem kirchlichen Dienst ausscheiden, ist die Umzugskostenvergütung zurück zu zahlen.

3. Die Umzugskostenvergütung umfasst die Erstattung der
3.1. Beförderungsauslagen (auf die beigefügte Kopie des § 6 LUKG wird verwiesen)
3.2. Reisekosten
3.3. Mietentschädigung
3.4. Maklergebühren
3.5. Pauschalvergütung für sonstige Umzugsauslagen


zu 3.1.

Die notwendigen Auslagen für das Befördern des Umzugsgutes von der bisherigen zur neuen Wohnung werden erstattet.

Bei Umzügen, die mit einem Spediteur durchgeführt werden, ist ein Angebot bei der Firma

Frachtlogistik Kaiser GmbH
Schwarzwaldring 2
79395 Neuenburg am Rhein
Telefon: 07634/5090-11
Telefax: 07634/5090-29

einzuholen. Diese wird Ihnen einen Fragebogen zur Feststellung der Möblierung des Haushaltes zusenden. Beim Ausfüllen des Fragebogens unterstützt Sie die Firma Frachtlogistik Kaiser. Anhand dieser Angaben wird die Firma Frachtlogistik Kaiser den Umzug ausschreiben und Ihnen dann ein Angebot unterbreiten. 

Darüber hinaus müssen Sie bei mindestens zwei weiteren Spediteuren ein Angebot einholen.

Die Angebote müssen einen Gesamtpreis enthalten, den der Spediteur verbindlich als Obergrenze für den Rechnungsbetrag anerkannt hat (Festpreis). Kostenvoranschläge ohne Festpreis werden erstattungsgemäß wie Festpreisangebote behandelt.


Einzeln auszuweisen sind insbesondere

· der Umfang des Umzugsgutes (benötigter Laderaum in Kubikmeter),
· die Frachtkosten von Haus zu Haus,
· der Zeitaufwand und die Lohnkosten für das Be- und Entladen sowie für die im einzelnen zu bezeichnenden Nebenleistungen (z. B. für Montagearbeiten oder das Ein- und Auspacken) sowie
· der Umfang und die Kosten des Packmaterials.

Die Entscheidung über die Auftragsvergabe liegt bei Ihnen. Es können jedoch nur die Beförderungsauslagen nach dem Kostenvoranschlag mit dem niedrigsten Festpreis ggf. unter Abzug der Kosten für nicht erbrachte Teilleistungen erstattet werden.
Bei Umzügen ohne Inanspruchnahme eines Spediteurs werden die nachgewiesenen notwendigen Auslagen erstattet, soweit diese nicht Eigenleistungen des Berechtigten selbst oder der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen betreffen.


zu 3.2.

Die Erstattung von Reisekosten richtet sich nach den Bestimmungen des Landesumzugskostengesetzes in Verbindung mit dem Landesreisekostengesetz sowie der Reisekostenordnung der Erzdiözese Freiburg.


zu 3.3.

Mietentschädigung für die bisherige bzw. für die neue Wohnung wird gewährt, wenn für dieselbe Zeit Miete für die neue bzw. für die bisherige Wohnung gezahlt werden muss. Erstattungsfähig ist jeweils die Miete der nicht benutzten Wohnung. 

Vorrausetzungen für die Gewährung einer Mietentschädigung sind u. a. 
· die Kündigung der bisherigen Wohnung zum frühestmöglichen Zeitpunkt und 
· eine Anmietung der neuen Wohnung aufgrund der Lage des Wohnungsmarktes ohne sie zu Beginn des vertraglich vereinbarten Mietverhältnisses beziehen zu können.
[bookmark: _GoBack]Die Gewährung von Mietentschädigung ist für die bisherige Wohnung auf längstens 6 Monate beschränkt. Mietentschädigung für die neue Wohnung wird längstens für drei Monate erstattet.
(Ein Kopie des alten und neuen Mietvertrages, eine Kopie des Kündigungsschreibens der bisherigen Wohnung sowie Nachweise über die Zahlung der Miete beider Wohnungen sind dem Antrag auf Umzugskostenvergütung beizufügen.)


zu 3.4.

Die notwendigen ortsüblichen Maklergebühren für die Vermittlung einer Mietwohnung  werden erstattet.


zu 3.5.

Mit der Pauschalvergütung werden alle sonstigen Umzugsauslagen pauschal abgegolten. Bemessungsgrundlage ist das Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 13 nach Anlage IV des Bundesbesoldungsgesetzes. Die Höhe der Pauschalvergütung richtet sich nach der individuellen Besoldungsgruppe, dem Familienstand am Tag vor dem Einladen des Umzugsgutes, sowie ob vor und nach dem Umzug eine Wohnung vorhanden ist.


Nach Abschluss des Umzuges bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag auf Umzugskostenvergütung mit der Originalrechnung des Spediteurs, den drei Kostenvoranschlägen sowie eventueller sonstiger Nachweise beim Erzbischöflichen Ordinariat, Hauptabteilung 7, Personal-, Dienst und Arbeitsrecht, Referat Entgelt und Personalsysteme, einreichen.
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